
Inſerate für den Courier werden an

Bierteljährlicher Abonnements Preis genommen Jn Leipzig in derfür Halle und unſere unmittelbaren t 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
Abnehmer 20 Sgr. Durch die reſp. O Unuvverfitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.

Poſt Anſtalten überall nur
22 Sg--

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.,

Zeitung
und Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtanmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Ceouriers
(bei Schwetſchke) zu richten.

Vo. 44.

Deutſchland.
Merſeburg, d. 13. Februar 1845.

(Offizielle Mitthellung.)
Jn der geſtrigen und heutigen 3ten und Aten Plenar-

ſitzung wurde der Geſetzentwurf wegen Aufhebung des
Abdeckerei-Zwanges verhandelt.

Der jetzige Zuſtand des Abdeckereiweſens im Konigreiche
iſt ein ſehr verſchiedener, denn nicht nur, daß derſelbe de
jure bald in einem Zwangs und Bannverhaltniß, bald
in einem bloßen Excluſivrecht, bald in einem freien, auf
Conceſſionen beruhenden Gewerbe ſeine Natur findet, ſo iſt
derſelbe auch de facto mannigfaltig verändert worden. Sol-
che faktiſche Veränderungen welche meiſtentheils zu Gun-
ſten der verpflichteten Viehbeſitzer das Zwangs und Bann-
recht der Abdecker ſchwächten, treten aus ſich ſelbſt hervor-
gehend, in Poſen, Neu-Vorpommern, Schleſien und der
Rheinprovinz durch Gouvernementsgebot in allen der weſt-
phaäliſchen Zwiſchenregierung unterworfen geweſenen Landes-
theilen ein, dahingegen ſich in den Marken, in Preußen, dem
übrigen Theile von Pommern und dem groößten Theile der
Provinz Sachſen das qu. Zwangs und Bannrecht in ſeiner
urſprunglichen Form und ganzen Schroffheit erhalten hat.
Die Provinz Sachſen betreffend, ſo bezieht ſich dieſes auf
das Herzogthum und diejenigen Theile des Regierungsbezirks
Magdeburg welche nach 1807 bei Preußen blieben, dahin-
gegen in allen ehemals weſtphaliſchen Theilen der Provinz
der Zwang und Bann nicht mehr beſteht.

Wenn demnach der juridiſche wie der faktiſche Zuſtand
ein höchſt verſchiedener, unbeſtimmter und ſchwankender iſt,
ſo giebt die ältere und neuere Geſetzgebung mit ihren viel
fach ſich geradezu widerſprechenden Verordnungen mit den
mannigfaltigen, von Seiten der Behörden erfolgten Inter
pretatlonen der letztern, und den aus dieſen hervorgegange-
nen Sentenzen eben ſo wenig einen feſten Anhalt, und ver
mehrt nur die über dem ganzen Verhältniſſe herrſchende
Unbeſtimmtheit und Verwirrung, wie die dem Geſetzentwurfe

Halle, Freitag den 21. Februar
Hierzu eine Beilage.

1845.

beigefugte Denkſchrift ſehr richtig den jetzigen Zuſtand be-
eichnet.

Der Referent wies auf dieſen Zuſtand der faktiſchen
und legislativen Verhältniſſe hin, und findet nicht nur in
ihm, ſondern auch in der Harte, welche darin liegt, daß
der ohnehin durch Viehabſterben gedruckte Landmann oder
Burger, auch noch die Cadaver ſeiner Sterblinge hingeben
muß; ferner in dem freien Aufſchwunge der Kultur und Jn-
duſtrie und in der Vermehrung des Nationalreichthums, wel
che unbezweifelt durch Aufhebung dieſes läſtigen, hemmen-
den und feſſelnden Zwangsrechts hervorgehen muſſe, und
endlich in dem Geſichtspunkte, von welchem aus in ſtaats
und privatökonomiſcher Beziehung alle Abloöſungen kultur-
ſchädlicher Forderungs und Leiſtungsverhältniſſe anzuſehen
ſelen: daß freie Dispoſition über Eigenthum und Krafte ge-
wonnen werde, und daß im Beſtehungsfalle der Verluſt
des Verpflichteten groößer, als der Gewinn des Berechtigten,
im Abloſungsfalle aber der Gewinn des Verpflichteten be
trächtlicher ſei, als der Verluſt des Berechtigten, ein leben
diges Bedurfniß nach dem vorliegenden Geſetze begrundet.

Nach dieſer Begrundung der zu bejahenden Bedurfniß-
frage, findet Referent die Beſtätigung dieſer Anſicht nicht
nur in den Anträgen der ſächſiſchen Provinzial-Landtage von
1837, 1841 und 1843, ſondern auch in den, in der Denk
ſchrift mitgetheilten Erklärungen faſt ſämmtlicher Regierun-
gen des Konigreichs.

Zwar war von dem 1827 verſammelt geweſenen zwel-
ten ſachſiſchen Provinzial Landtage ein dem gegenwärtigen
Geſetze entgegenſtrebender Antrag auf Bildung von Abdecke-
relbezirken und Wiedereinfuhrung des Abdeckereizwangs in
den ehemals weſtphäliſchen Landestheilen der Provinz for
mirt worden, welcher auch die Vorlage eines vom dritten,
1829 verſammelt geweſenen Provinzial-Landtage mit Modi-
fikationen auch angenommenen, jenen Anträgen entſprechen-
den Geſetzentwurfs zur Folge gehabt hatte; es wurde jedoch
dieſe geſetzliche Verordnung nicht emanirt. Als ſpaäterhin



dem 1837 verſammelt geweſenen fünften ſächſiſchen Provin
zial-Landtage mit dem allgemeinen Gewerbe-Polizeigeſetze auch
der Entwurf eines Geſetzes wegen Aufhebung und Abloöſung
der Zwangs und Bannrechte zur Begutachtung vorgelegt
wurde, war daſſelbe auf den Kavillereizwang nicht ausge-
dehnt, und in g. 65 des erſtern Geſetzes nur eine Reviſion
der geſetzlichen Vorſchriften uber das Abdeckereiweſen ver
heißen worden. Der Landtag bat indeß (S. 12 des Land-
tagsAbſchiedes), daß auch die Abdeckereigerechtſame unter
denjenigen Zwangsrechten aufgeführt werden moge, welche
ablösbar ſind, und in den folgenden Landtagen wurde dieſer
Antrag wiederholt und um Beſchleunigung gebeten.

Referent ging nach dieſer Bedurfniß- und Geſchichts-
entwickelung zu den dem Geſetze zum Grunde liegenden
Prinzipien uber, welche derſelbe von allen Seiten anerkannte,
und beſonders hervorhob, wie die Schwierigkeiten, welche
die Ausführung des Geſetzes hatte finden konnen, in dem
ſelben möglichſte Beſeitigung gefunden haben. Dahin ge-
höre die ſehr dankbar zu erkennende Munificenz, mit wel-
cher der Fiskus auf der einen Seite die namhaften Praſta-
tionen der Abdecker zum Beſten des Gemeinwohls aufge-
opfert, und der Staat auf der andern Seite die Hälfte der
Entſchädigungsſumme nach Analogie des Geſetzes wegen Auf-
hebung der Zwangs- und Bannrechte übernimmt, um ſo
der Adgeneigtheit der verpflichteten Viehbeſitzer, erhebliche
Opfer fur Erlangung einer Freiheit zu bringen, deren Ent-
behrung ſie für eine unbillige Härte halten, entgegenzukom-
men; dahin gehöre die Maßregel, daß die Aufhebung zu
einem und demſelben Termine geſchehe, und nicht von ei-
nem Provocationsverfahren abhängig gemacht werden ſoll,
durch welches die gute Abſicht des Geſetzes wo nicht ver-
eitelt, doch unglaublich erſchwert und in die Länge gezogen
worden ſein wurde; dahin gehöre die ſorgfältige Beruckſich
tigung aller Jntereſſenten und Rechtsverhältniſſe, welche bei
der vorliegenden Sache ſo vielerlei und von ſo verſchiedener
Natur ſind. Der vorbereitende Ausſchuß habe einige Zu
ſätze und Abänderungen beantragt, welche vorzugsweiſe be
abſichtigten, in die in letztgenannter Hinſicht gemachten Be
ſtimmungen die möglichſte Klarheit und allſeitige Beruckſich
tigung zu bringen. Die Landtags Verſammlung billigte die
hier ausgeſprochenen allgemeinen Raiſonnements und ging
zur Berathung der einzelnen Paragraphen über.

9. 1. ſpricht im Allgemeinen die Aufhebung des Zwangs-
rechts und die freie Dispoſition über „gefallenes und ab-
ſtändig gewordenes“ Vieh unter Berückſichtigung der ſani-
täts- oder ſicher heitspolizeilichen Vorſchriften aus. Nach

9. 2. fallen die ausſchließlichen Gewerbeberechtigungen
der Äbdecker, welche mit einem Zwangs- und Bannrechte
verbunden ſind, ebenfalls weg. Von einem Mitgliede wur-
de beantragt, den Paragraph ſo zu foſſen, daß die jetzigen
Inhaber der Abdeckereizwangsberechtigungen das Abdeckerei-
gewerbe uberhaupt nicht mehr ausüben durfen, und führte
daſſelbe dafur folgende Grunde an:

a) Es ſei zu befurchten, daß außerdem, und ſo lange das
uübel angeſehene Etabliſſement, die Schinderei, in ih-
rer bisherigen Form noch beſtehe, die Viehbeſitzer
aus Scheu, dem Schinder in das Handwerk zu grei-
fen, ſich ſchwerer entſchließen werden, ihr gefallenes
Vieh ſelbſt abzuledern und zu benutzen, und daß des-
halb die Hauptabſicht des Geſetzes, dem Eigenthumer
des Viehes eine höhere Ausnutzung des gefallenen
Viehes zu verſchaffen, nicht erreicht werden durfte;

b) e e des L ferner ein Gewerbeortbetreibe, fur deſſen Aufhöören er vollſtändig entſchädigt werde; 9 ß W nt
c) es werde durch die vorgeſchlagene Maßregel die abgerſchloſſene Kaſte der Fallknechte, aus welcher die el

minalgeſchichte die Entſtehung ſo vieler ſchweren Ver-
brechen nachweiſet, ihren Untergang finden

d) es werde durch das Fortbeſtehen der Fallmeiſterelen
die Thierquälerei unterhalten, indem die Kaviller
elende Pferde fur ein Paar Thaler kaufen, um ſie
a zu Tode zu ſchinden oder wieder zu ver-
aufen.

Wenn auch nach gaänzlichem Kaſſiren des Kaviklerhandwerks
ſich Leute finden würden, welche ein kleines Nebengewerbe
daraus ſich ſchaffen werden daß ſie einzelne Theile der ge
fallenen Thiere oder auch mitunter die ganzen Cadaver kau-
fen, um ſie zu benutzen, ſo wurde auf dieſen doch nie das
an dem vulgo Schinder klebende Vorurtheil haften daher
auch alle die genannten ubeln Folgen aus ihnen nicht her-
vorgehen könnten, zumal da ſie nicht Gelegenheit haben
werden, die sub d. genannte Thierquälerei auszuüben. Den
Einwand, daß die Abdeckereien ohne Zwang und Bann nicht
nur unſchädlich, ſondern in ſanitätepolizeilicher und mevr-
kantiliſcher Rückſicht nothwendig ſeien ſuchte der Antrag
ſteller dadurch zu widerlegen daß die Kaviller, in deren
Intereſſe es liege, anſteckende Thierkrankheiten zu verſchwei-
gen, indem ſie ſonſt den Cadaver nicht benutzen durfen, die
ungeelgnetſten Organe der Sanitätspolizei, und daß fur
letztere die Thierärzte und Ortsvorſteher weit zweckmäßigere
Gehuülfen ſeien, und daß der Eigenthümer an Ort und
Stelle, nöthigenfalls mit Zuhulfenahme anderer Gewerbs-
leute, in den meiſten Fällen die Viehcadaver höher als der
Kaviller wurde ausnutzen können. Fur beiderlei Anſichten
wurden Belaäge aus der Denkſchrift angefuhrt, aber der An
trag fand keine Unterſtutzung.

9. 3. entbindet die der Aufhebung unterworfenen Ab
decker unter Modificationen derjenigen Abgaben und Leiſtuns
gen zu welchen ſie in Bezug auf ihr Gewerbe verpflichtet
waren und verweiſet die dazu Berechtigten wegen ihrer zu
fordernden Entſchädigung auf eine noch zu emanirende Ent
ſchädigungsordnung, unter welcher nach den Motiven zu dem
Geſetze nur diejenige verſtanden iſt, welche zu dem allge
meinen Gewerbepolizeigeſetze gegeben wird. Referent machte
darauf aufmerkſam, daß dieſe Entſchädigungsordnung eben
jetzt wirklich erſchienen und in der Betlage zu Nr. 43. der
Auügemeinen Preußiſchen Zeitung abgedruckt ſei. Es ſei aber
dieſe Entſchädigungsordnung, wie er ſich überzeugt, für den
vorliegenden Geſetzentwurf durchaus nicht anwendbar, in
dem einestheils in dieſer Verordnung unter den aufzuheben-
den Zwangs- und Bannrechten des Abdeckereizwanges gar
keiner Erwähnung geſchehe, anderntheils dieſelbe ſogar zum
Theil in offenbarem Widerſpruche mit dem vorliegenden Ge-
ſetzentwurfe ſtehe, und endlich in den ubrigen Fällen letz-
terer ſelbſt weit paſſendere, ausſührlichere und überall hin
reichende Beſtimmungen enthalte. Es trug daher derſelbe
darauf an: ſich dahin zu verwenden daß die Berufung auf
die genannte Entſchädigungsordnung im F. 3. ganz geſtri
chen werde. Dieſen Antrag beſchloß der Landtag nach dar-
uüber gepflogener Discuſſion zu dem ſeinigen zu erheben, je
doch unter der ausdrucklichen Befurwortung, „daß, inſo-
weit das vorliegende Geſetz bei eintretender Aufhebung des
Kavillereizwanges ausreichende Beſtimmungen nicht enthalten
ſollte, die Grundſätze der bereits beſtehenden allgemrinen
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Ablöſkugsordnungen vom 7. Juni 1821 und 13. Juli 1829
uberall in Anwendung gebracht werden moöchten.“ Der Land-
tag glaubt, daß durch Beachtung Schwankungen und Un-
beſtimmtheiten bei der Ausfuührung des Geſetzes am beſten
vermieden und Einheit und Zweifelloſigkeit in die Sache
qu. gebracht werden wird.

9. 4. ſetzt die Bedingungen feſt, unter welchen die Be
ſitzer der, überhaupt der Aufhebung unterworfenen Abdecke
reigerechtigkeiten Anſpruch auf Entſchädigung machen kon-
nen, und verlangt a) rechtsgultigen, unwiderruflichen Er
werb vor dem 1. Januar 1845, und b) Nachweis der in
den letzten 15 Jahren wirklich ununterbrochenen Ausübung.
Ungeachtet der in den Motiven dafur angeführten Gründe
fand man in der letztern Bedingung um ſo mehr eine Härte
gegen den berechtigten Kaviller und eine Jnconſequenz in
dem Geſetze, als nach Beſtimmung des F. 18. die Kaviller
die ihrerſeits zu leiſtenden Präſtationen ſich auch dann an
rechnen laſſen wuſſen, wenn ſolche ſeit langer Zeit in Ver-
geſſenheit gekommen und von ihnen nicht gefordert worden
ſind. Wahrend alſo hier der Rechtsanſpruch an ſich gegen
ſie geltend gemacht wird, ſollen ſie ihre eigenen Gerechtſame
an und fur ſich nicht zur Entſchädigung bringen koönnen,
dafern nicht ein faktiſcher Umſtand, die wirkliche Ausubung
der Gerechtſame, ja ſogar die ununterbrochene innerhalb ei-
nes ganz willkuhrlichen Zeitraums von 15 Jahren, noch
hinzutritt. Ferner fand man bedenklich, daß Zwangsberech-
tigungen von der Entſchädigung ausgeſchloſſen ſein ſollen,
welche nach dem 1. Januar 1845 erworben worden denn
die Publication des Geſetzes konne noch weit hinausgeſcho-
ben werden, und die Abſicht, daſſelbe zu emaniren, ſei in
dem betheiligten Publikum nicht ſo bekannt, daß durch mog-
licherweiſe nach dem bereits verfloſſenen, im Geſetze ange
nommenen Termine in gutem Glauben noch geſchloſſene Ver
träge um ihren Entſchädigungs Anſpruch gebracht wer-
den könnten.

Jn Erwägung dieſer Grunde beſchloß der Landtag ein
ſtimmig, zu beantragen: daß die Bedingung sub b. ganz
wegfalle und anſtatt a. geſetzt werde:

„wenn ſie den rechtsgultigen, unwiderruflichen Er-
„werb derſelben vor Publication dieſes Geſetzes und
„die noch beſtehende Gultigkeit darzuthun vermögen.“

9. 5. beſtimmt in ſeinen beiden erſten Saätzen, daß in Fal-
len, wo der Verleihungsurkunde der Vorbehalt unbedingter
Aufhebung zum Grunde liegt, oder wo die Berechtigung dem
Fiscus, einer Kämmerei, oder einer Commune innerhalb ihres
Communalbezirks zuſteht, keine Entſchädigung gefordert wer
den kann. Die Landtags Verſammlung fand dieſe Beſtim-
mung denen des Geſetzes über Aufhebung der Zwangs und
Bannrechte analog und erklärte ſich damit einverſtanden.
ODeſto weniger konnte ſie dies im Bezug auf den Schluß-

ſatz, welcher demjenigen Dritten, welchem ſolche Berechtigungen
Zzeitweiſe zur Ausuübung überlaſſen worden, nur das Recht der
Auflöſung des Rechtsverhaältniſſes zuſpricht. Es wurde vor
ſtellig gemacht, daß dieſe Beſtimmung zwar in Analogie mit
der bezüglichen der Abloöſungsgeſetze vom 7. Juni 1821 und
13. Juli 1829 abgefaßt ſei, daß aber die hier in Rede ſtehen-
den Falle mit den dortigen keineswegs gleichartiger Natur
ſeien, und daher die Analogie auf die betreffenden Geſetzesſtel-
len nicht anwendbar ſey, indem dort nur vom Aufgeben eines
oft ſehr geringen Antheils des Pachtobjects, hier aber vom
Wegfall des ganzen verpachteten Gegenſtandes die Rede ſey.
Deßhalb dürfte wohl hier in gewiſſen Fallen eine Entſchadi-
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gung des lucrum cessans billig ſeyn und beanſprucht wer-
den. Nachdem dieſe Anſicht in der Verſammlung Eingang
gefunden, wurde die Frage: wer ſolche Entſchädigungen zu ge
wahren zur Eroörterung geſtellt. Von einer Seite wurde be
antragt, ſie dem Fiscus zu überweiſen, und fur dieſe Meinung
angeführt, daß Fiscus durch die, durch das Geſetz erfolgte
Aufhebung der Contracte über Kavillereiverpachtungen die Vieh
beſitzer außer Stand ſetze, ihre Verpflichtungen den Abdeckerei-
berechtigten gegenüber zu erfüllen, und deshalb auch die Ver
bindlichkeit habe, die aus Pachtverhaltniſſen entſtehenden Ab-
findungen allein zu übernehmen. Von anderer Seite wurde
geäußert, daß es unbillig erſcheine, die in dem vorliegenden
Geſetze im Jntereſſe der allgemeinen Landescultur ohnehin
ſchon ausgeſprochene große Munificenz des Staats noch wei-
ter in Anſpruch zu nehmen, und daß die qu. Entſchädigung
gleich der fur die Berechtigung aufgebracht werden möge. Bei
der- hierauf eingeleiteten Akſtimmung ergab ſich fur letztere
Anſicht eine Majorität von 56 Stimmen gegen 14, und ver
einigte man ſich zu dem Antrage, daß nach F. 5. in einem
beſondern F. in dem Geſetze aufgenommen werden möge:

„„Haben Nutzungsberechtigte aus Erb oder Zeitpacht
„oder andern dergleichen beſtehenden Rechtsverhältniſ-
„„ſen dem Fiscus, einer Kammerei, einer Commune
„oder auch einem Dominium gegenüber, beſondere, aus

der Aufhebung der Gerechtſame herrührende Anſprüche
„„geltend zu machen, ſo unterliegt deren Abfindung
„„ebenfalls den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ge-
„ſetzes und namentlich der im 23. deſſelben enthal
„tenen Vorſchrift.“

9. 6. enthält die Beſtimmung, daß Berechtigungen, wel
che nach einem auf 3 Monate hinauszuruückenden Pracluſivter
mine nicht angemeldet werden, unter Vorbehalt der Rechte
der Real Intereſſenten ihrer Entſchadigungsanſprüche verluſtig
gehen ſollen. Um die nachtheiligen Folgen der geſetzlichen Prä
cluſionen nicht einer bloßen Unachtſamkeit, oder Unbekannt-
ſchaft mit dem neuen Geſetz entgelten zu laſſen, vereinigte man
ſich einſtimmig zu dem Antrage: „daß anſtatt eines dreimo
„natlichen, vielmehr ein ſechsmonatlicher Präcluſiv- Termin an
„beraumt und außer der öffentlichen Bekanntmachung auch
„noch eine perſönliche Aufforderung an die berechtigten Kavil
„lereibeſitzer durch den Landrath des Kreiſes vorgeſchrieben
„werde.“

7. geht in das weitere commiſſariſche Verfahren ein,
beſtimmt die Vertretung der ehemals zwangspflichtigen Viehbe
ſitzer durch einen von den Communalbehoörden zu wahlenden
Vertreter und einen Anwalt fur den Fiscus. Der ſtattfinden-
den verſchiedenartigen Jntereſſen wegen vereinigte man ſich ein
ſtimmig zu dem Antrage: „daß bei den ſtaatfindenden Ver
„handlungen wegen Feſtſtellung der bezuglichen Entſchädi-
„gungsſummen die Viehbeſitzer nach Maaßgabe des Umfangs
„der dem Abdeckereizwange unterworfenen Bezirke durch 1 bis
„3 Abgeordnete vertreten werden mögen, und daß dieſe nicht
„von den Ortsbehörden der betheiligten Oriſchaften, ſondern
„von den Viehbeſitzern innerhalb der Gemeinden in der Weiſe
„zu ernennen ſeien, daß jede betheiligte Gemeinde einen Be-
„zirkswaähler ernenne, und von den Bezirkswahlern die Wahl
„der Vertreter zu bewirken ſei.“

Mit dem, was in den
8 bis 12. über die Feſtſtellung des Entſchädigungs-

recht s, über den Jnſtanzenzug beim Mangel einer Einigung,
namentlich über das vom Pleno der Regierung abzufaſſende
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Reſolut und den Recurs an das Miniſterium des Jnnern,
reſp. Antrag auf rechtliches Gehör, über die Feſtſtellung der
Entſchädigungsſumme, welche vom Commiſſarius der Regierung
unter Zuziehung von zwei Beiſitzern c. beſtimmt iſt, vereinigte
ſich der Landtag vollkommen. Auch mit dem in

9. 13. vorweg ausgeſprochenen Grundſatze, als Maaßſtab
der Entſchädigung denjenigen Werth gelten zu laſſen, welchen
die Berechtigung vor der Aufhörung gehabt hat, ſo wie damit,
daß dabei als Anhalt zunächſt die Preiſe dienen ſollen, welche
nach einem Durchſchnitt mehrerer Fälle bei Veräußerungen der
Abdeckereigerechtigkeit in den letzten 20 Jahren gezahlt, oder
bei Erbtheilungen angenommen, oder bei Verpachtungen der
mit 25 zu Capital erhöhte Pachtzins, war der Landtag einver-
ſtanden, und beſchloß nur um die Möglichkeit zu verhindern,
daß durch ſimulirte Pachtverkäge ein verhältnißmäßig hohes Ab-
findungscapital erzielt werde, eine Vervollſtändigung des H. da-
hin zu beantragen

„daß nur diejenigen Pachtſummen als maaßgebend bei
dem Abfindungsverfahren erachtet werden mochten,
welche ſich auf vor dem 1. Januar 1845 abgeſchloſ

„ſene Verträge gründen.“

Jn
14. wird für die Fälle, wo die oben angeordneten Ent-

ſchädigungsErmittelungs Momente ermangeln, der Reinertrag
ſubſtituirt, bei deſſen Feſtſtellung alles dasjenige ausgeſchloſſen
wird, was aus andern, mit der Abdeckerei nur verbundenen
Gewerben zufließt.

Angenommen. Nach
g. 15. ſind zum Nachweis des Reinertrags alle Beweis-

mittel mit Ausnahme der Eides-Delation zulaſſig. Einer
Stimme, welche die Weglaſſung der Eidesdelation zu beſchraän-
kend fand und meinte, daß oft andere Beweismittel nicht
herbei zu ſchaffen ſein möchten wurde erwiedert, daß dieſe
Beſtimmung nicht nur der Heilighaltung des Eides gemaß,
ſondern auch in den Grundſätzen der allgemeinen Geſetzgebung,
namentlich auch des Gewerbepolizeigeſetzes, begründet waäre.
Als hierauf dieſe Motion fallen gelaſſen wurde, erhob daſſelbe
Mitglied den Antrag: „daß dann wenigſtens ſtatiſtiſche und
literariſche Nachweiſe unter den zuläſſigen Beweismitteln im
Geſetze namentlich angeführt werden mwöchten, indem dieſe außer-
dem nicht für zulaſſig erklärt werden dürften, und bei Mangel
an Büchern und Rechnungen doch oft noch den einzigen An
halt geben würden.“ Obſchon dagegen eingewendet wurde, daß
gegen die Zulaſſigkeit ſolcher Beweismittel ein Zweifel nicht
obwalten könne, ſo wurde der Antrag doch unterſtutzt, jedoch
durch Abſtimmung indem derſelbe nur 2 Stimmen fur ſich
hatte, abgeworfen. Zu den

95. 16 bis 22., welche von den, dem Ertrage der Berech
tigung abzurechnenden Abgaben und Leiſtungen der Kaviller,
von der durch den Antrag zu 5. mit ihm in Einklang ge
brachten Abrechnung derſelben im Fall der Nichtausübung,
von der Erhöhung der Praäſtationsgelder für den Fall, daß die
Verleihungsurkunde den Vorbehalt: „daß die zu zahlenden
Praſtationsgelder erhöht werden können enthält, von der
Feſtſtellung der Entſchädigungsſumme durch die Regierung und
dem Recurs an das Miniſterium des Jnnern mit Ausſchluß
des Rechtswegs handeln, fand ſich nichts zu erinnern

23. ſpricht aus, daß die Entſchädigung aus taats
kaſſen geleiſtet wird, daß aber die Viehbeſitzer einen Beitrag
dazu zu leiſten haben. Jn Uebereinſtimmung mit dem nach
d. 5. vorgeſchlagenen Zuſatze, und um unzweifelhaft feſtzuſetzen,
daß die Entſchädigungsregulirungen für jeden Abdeckereibezirk
beſonders, nicht aber mehrere dergleichen verſchiedene Bezirke,
auch wenn ſie von einem und demſelben Abdecker abhangen,
zuſammen genommen und als eine Gemeinſchaft behandelt
werden, wurde beſchloſſen, folgende veränderte Faſſung des H.
zu beantragen: „Die Entſchadigungen ſelbſt, ſowohl die der
Abdecker als auch die der Nutzungs und Realberechtigten,
werden aus Staatskaſſen geleiſtet. Die bisher der Zwangs-
berechtigung unterworfenen Viehbeſitzer, zu deren Gunſten haupt-
ſachlich die Aufhebung des Abdeckereizwangs erfolgt, haben je
doch zur Aufbringung dieſer Entſchädigungsſummen innerhalb
ihres Zwangs- und Bannbezirks einen Beitrag zu leiſten.“

24. normirt dieſen Beitrag auf 50 Procent, ſpricht die
Aufbringung deſſelben unter den Viehbeſitzern nach Verhältniß
ihres Viehſtandes aus, und beſtimmt, den im Entwurfe offen
gelaſſenen Termin zu Ermittelung des Viehſtandes, wie aus
den Mottiven zu erſehen, auf einen einige Zeit vor der Publi-
cation des Geſetzes fallenden Tag.

9. 25. verweiſet die Streitigkelten der einzelnen Vieh
beſitzer über die Verpflichtung zu dieſem Beitrage, mit Aus-
ſchluß des Rechtsweges, an die Regierung, reſp. das Mini-
ſterium des Jnnern, und beſtimmt, daß dieſe Beiträge inner-
halb dreier Jahre gezahlt ſein ſollen.

Beide 99. wurden angenommen, doch wünſchte man hin-
ſichts der Termine fur Ausmittelung des Viehſtandes und
Zahlung der Beitragsraten eine deutlichere und paſſen
dere Beſtimmung, und vereinigte ſich nach längerer Diecuſ-
ſion zu dem Antrage: „„daß die Repartition und Aufbrin-
„gung der Entſchädigungsſumme vom 1. Januar des Jah-
„res, nach ſtattgefundener Publikation der rechtskräftigen

Feſtſetzung derſelben ab, während dreier Jahre dergeſtalt er
folgen moge, daß hiebei immer der am 1. Januar des be-
treffenden einzelnen Jahres vorhandene effektive Viehſtand

„„in dem Bezirke der aufgehobenen Berechtigung zu Grunde
„„gelegt werde.

Vor Schluß der heutigen Sitzung wurde durch den Re
ferenten des Ausſchuſſes fur ſtändiſche Jnſtitute die Frage
aufgeworfen: in welcher Art der Landtag die von der König-
lichen Regierung gelieferten Entwurfe zum Reglement der
Haus und Tagesordnung, der Etats und der Beam-
ten-Jnſtruction fur die Provinzial-Jrrenanſtalt ſich
vortragen laſſen wolle? Dabei machte Referent auf die Vo
luminoſität der Entwurfe und auf die Koſtſplieligkeit des
Drucks aufmerkſam. Die Verſammlung ſprach jedoch die
Anſicht aus, daß es bei der Wichtigkeit der Sache auf die
Druckkoſten nicht ankommen kounne. Es wurde beſchloſſen,
daß von dem betreffenden Ausſchuſſe unter Frageſtellung uber
die wichtigſten Geldpunkte und Beifugung der erforderlichen
Ueberſichten aus den Etats und ſonſtigen Literalien ein voll
ſtändiges Referat aufgeſtellt und im Druck vorgelegt werde.

Beilage
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Deutſchland.
Berlin, d. 19. Febr. Der General-Major und Jn-

ſpekteur der 1ſten Jngenieur-Jnſpektion, Breſe, iſt von
Stettin hier angekommen.

Wie wir auf ſicherem Wege hören, haben ſich bei H. Mau-
ritius Müller dem Redakteur der „katholiſchen Kirchenreform“
und Aelteſten des hieſigen Deutſch- katholiſchen Chriſtenverban-
des, an einem Tage zwei katholiſche Geiſtliche zum Beitritt
gemeldet. Der Angabe nach ſind die Erwähnten ausgezeich
nete, mit den beſten Zeugniſſen verſehene Theologen, von
denen einer das Predigtamt bei der hier zu bildenden Deutſch-
katholiſchen Gemeinde übernehmen wird. Es durfte ſich nur um
Feſtſtellung der nöthigen Garantieen für ſeine Subſiſtenz han-
deln. Bisher hat der hieſige Deutſch katholiſche Verein noch
keine Unterſtützungen angenommen, von jetzt an könnte wohl
das Bedürfniß derſelben eintreten. Es hat ſich hier ein
Central Verein behufs Unterſtützung der Deutſch katholiſchen
Gemeinden gebildet. Der vielfach verbreiteten Mittheilung,
es habe der Staat den Geiſtlichen der neuen Gemeinden alle
Amtshandlungen bis auf Weiteres unterſagt, kann aus guter
Quelle widerſprochen werden.

Zeitz, d. 15. Februar. Auch hier hatte eine kleine
Abendgeſellſchaft ihre Theilnahme an der jungen deutſch
katholiſchen Gemeinde zu Schneidemuhl dadurch bethatigt,
daß eine Sammlung freiwilliger Beiträge zum Beften der-
ſelben veranſtaltet wurde. Der Betrag wurde an den wak-
kern Prieſter Czerski mit dem herzlichen Wunſche uüberſen-
det: daß die von ihm mit Wort und That ſo ruühmlich ber
gonnene neue kirchllche Schöpfung unter dem Schutze des
Höchſten kräftig wachſen und gedeihen möge, worauf fol
gende Antwort eingegangen iſt: „Hochgeehrte Herren! Eure
Gabe iſt ein Beweis Eures chriſtlichen Bruderſinnes, und
beurkundet eine warme Theilnahme an dem von uns, zum
Wohle der Menſchheit, begonnenen Werke. Losgeſagt ha-
ben wir uns vom Papſtthum, und folglich von allen, die
wahre chriſtliche Religion ſchändenden Menſchenſatzungen.
Möge Gott ferner Herzen erwecken, die nach Kräften das
göttliche Reich auf Erden zu verbreiten ſtreben, die wahre
Liebe zu Gott und den Nächſten in die Herzen aller Beken
ner der Kreuzeslehre pflanzen. Sie, geehrte Herren, haben
einen ſchonen Bewels der Nächſtenliebe gegeben die Näch-
ſtenliebe ſetzt aber die Liebe zu Gott voraus, und ich faſſe
daher zu Jhnen mit vollem Rechte das feſte Vertrauen, daß
Sie nicht ermüden werden für die Ehre Gottes zu kämpfen
und ſtreben werden, der Wahrheit den Sieg zu verſchaffen.
Gottes Gnade erfuütle Sie und der Friede des Herren beſe-
lige Sie.

J. Czerskil.“Schneidemüühl, d. 5. Februar 1845.
Elberfeld, d. 15. Februar. Der Kreis der hieſigen Ka-

Woliken, welcher ſeit längerer Zeit in wöchentlichen Verſamm-
lungen die Reformation des Katholicismus zum Gegenſtand
ernſter Berathung machte, hat ſich heute zu einer chriſtlich apo
ſtoliſch-katholiſchen Gemeinde conſtituirt. Das Glaubensbekennt-

niß iſt noch nicht veröffentlicht doch iſt ſo viel gewiß, daß man
ſich vermittelnd zwiſchen das Schneidemühler und Breslauer
Bekenntniß ſtellt. Das Schneidemühler Bekenntniß liegt un-
mittelbar zu Grunde doch iſt nebſt der heiligen Schrift
auch die damit übereinſtimmende Kirchen-Tradition
und damit eine Fortentwickelung der religiöſen Erkenntniß in
der Zeit anerkannt als Sakramente wurden nur die Taufe
und das Abend mahl, aber als der Tradition angehörige und
auch beizubehaltende kirchliche Weihen: die Firmung, die
Buße, die letzte Oelung, die Prieſterweihe und die Ehe ange-
nommen. Uebrigens ſind die feſtern und einigenden Beſtimmun-
gen einer Generalverſammlung ſämmtlicher Vertreter der Deutſch
katholiſchen Gemeinde anheim gegeben.

Hannover, d. 15. Februar. Jn der mehrerwahnten
Katechismus- Angelegenheit iſt erfolgt, was wir als den wahr
ſcheinlichen Ausgang andeuteten: die Regierung hat ihn, als ein
ohne Cenſur gedrucktes Buch, in Beſchlag genommen und die
weiteren Verbreitungen bei der geſetzmäßigen Strafe unterſagt.
Alle Schulvorſtande ſind von dieſem Verbot in Kenntniß ge-
ſetzt und die weitere Benutzung des gehäſſigen Buchs, wenn
ſie verſucht werden ſollte, iſt unmöglich, da es jetzt Sache der
Polizei iſt, das Buch, wo ſie es findet, in Beſchlag zu neh-
men, und da ſie weiß, wo ſie es zu ſuchen und zu finden hat.
Auch iſt es nicht denkbar, daß Lehrer die Jugend in offenbarer
Nichtachtung gegen die machthabende Gewalt inſtrulren werden,
abgeſehen davon, daß der Biſchof von Hildesheim ſchon früher
erklärt hat, er könne zwar ſeinen Katechismus nicht zuruückneh-
men, wolle ſich aber den Maßregeln des Miniſteriums unter-
werfen. Kurz, der ketzeriſche Katechismus iſt auf die Seite
geſchafft. Das war vor der Hand die Hauptſache. Dann aber,
wir wiederholen es, möge man den Vorfall als warnende An-
zeige in der Erinnerung behalten, daß hinter der kleinſten Rö-
miſchen Kirche Hände thätig ſind, die nicht müde werden, Roms
Lehren zu verbreiten, die, je verborgener, deſto thatiger und viel-
leicht deſto wirkſamer arbeiten, und die wenigſtens verlangen,
daß man ein Auge auf fie behalte. Hannover hat freilich von
je her in Rom ſchlecht angeſchrieben geſtanden, und wenn ihm
dieſer neue Vorfall dort keine vermehrte Gunſt erwerben wird,
ſo muß es ſich damit zu tréèſten ſuchen, daß es ſelbſt unter ent-
ſchiedener Ungunſt (unter Päpſtlichem Bann) ſich ganz wohl
befunden hat.

Bamberg, d. 9. Februar. Geſtern iſt den hieſigen Buch
druckereien vom Königl. Stadtcommiſſariat als Cenſurbehörde
auf den Grund eines Miniſterial-Reſcripts die Weiſung zuge-
kommen, künftig alle zum Druck beſtimmten Manuſcripte vor-
her dieſer Behörde vorzulegen. Durch dieſe einſeitige Verfügung
iſt die Beſtimmung der Verfaſſungs- Urkunde über di Freiheit
der Preſſe und des Buchhandels (Beil. III. zu Tit. mit 8. 11)
außer Wirkſamkeit geſetzt und faktiſch aufgehoben.

Wien, d. 12. Febr. Allgemeine Freude verbreitet die
Nachricht, daßß Se. Maj. der Kaiſer die Herabſetzung der
Dienſtzeit fur das Militär ſämmtlicher Ländertheile, außer
Ungarn und Ftallen, gnädigſt von 14 auf 8 Jahcre ande-
fohlen hat. Die Kapitulationszeit der ungariſchen Mann
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ſchaft beträgt bekanntlich in Gemäßheit reichstägiger Be-
ſchlüſſe 10, jene der italieniſchen Regimenter von fruher nur
6 Jahre. Gewiß wird dieſe Reſolution Sr. Maj. in allen
deutſchen Provinzen die Bande dankbarer Anhanglichkeit der
Bevölkerung an einen Monarchen verſtärken, deſſen Regie
rungsjahren Oeſterreich ſo viel verdankt.

Bremen. Ein längerer Artikel der Weſer- Zeitung uüber
die Beziehungen des deutſchen Zollvereins zu den Nachbarlan-
dern enthalt Folgendes: „Das Königreich der Niederlande iſt in
einer bedauernswerthen Lage. Es hatte ſo lange und ſo beharr-
lich gegen Reformen jeder Art ſich geſträubt, daß das Conto, wel-
ches die Zeit zur Abrechnung mit jedem Staate pünktlich halt, ſo
ſtark in das Debet ſich hinüber neigte, daß es zum Accorde kom-
men mußte. Jetzt accordirt man in den Niederlanden über das
Grundgeſetz, über das Budget, über den Zolltarif ec., und ſucht
auch die Rechnung ins Gleiche zu bringen, welche mit dem deut-
ſchen Zollverein beſteht. Letzteres iſt vielleicht das ſchwierigſte
Geſchäft, denn man hat zunachſt allerlei Vorfragen zu erledigen.
Dahin gehören die Beſeitigung des Vorwurfs von Undank, wel
cher von beiden Seiten gemacht wird; die Ermittelung der wichti-
gen Thatſache, wer denn eigentlich jetzt im Vortheil oder Nach
theil iſt; die Beſeitigung von Vorurtheilen der verſchiedenſten
Art c. Jedoch wir hören, daß die niederlandiſche Regierung,
jetzt von der hohen Wichtigkeit raſchen Handelns durchdrungen,
viel guten Willen an den Tag legt. Sollte ſie von gutem Willen
auch zu recht erheblichen Anerbietungen fortſchreiten, ſo würden
wir glauben, daß die Handelsbeziehungen zwiſchen dem Zollver-
ein und Holland recht wohl auf eine für beide Theile befriedigende
Weiſe geordnet werden könnten.“

Frankreich
Paris, d. 14. Febr. Zahlreiche Verſammlungen von

Deputirten finden täglich ſtatt bei den Herren Thiers, Bil-
lault, Hartmann und Fulchiron; die Parteien organiſiren
ſich zur bevorſtehenden Debatte über die Kabinetsfrage von
der Million Polizeigelder. Man iſt ſo ausſchließlich mit der
„miniſteriellen Kriſis“ beſchäftigt, daß die Budgetscommiſ-
ſion in Erledigung ihrer Aufgabe nur ſehr langſam vorruckt.

Die Wittwe Lucian Bonaparte's (Furſtin von Canino)
iſt um Verlängerung ihrer „Aufenthaltékarte“ eingekom-
men; die Polizei hat ihr unterſagt, den Namen Bonaparte
hier zu führen ſie läßt ſich darum Madame de Verneuil
nennen.

Es ſoll eine Reiterſtatue Ludwig Philipp's zunächſt am
Triumphbogen der Porte Saint-Martin errichtet werden;
Graf Rambuteau Prafect der Seine, wird dem Municipal-
rath der Hauptſtadt vorgeſchlagen, 100,000 Fr. zu dieſem
Monument zu bewilligen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 13. Febr. Die „Times“ veroffentlichen

die neueſte diplomatiſche Korreſpondenz über das Durchſu-
chungsrecht; ſie beſteht in einer Depeſche Gulzot's an Saint-
Aulaire vom 26. December 1844, einer Depeſche Aberdeen's
an Cowley vom 9. Jannar und einer Depeſche Cowley's an
Aberdeen vom 13. Januar 1845. Aus dem Jnhalt der drei
Depeſcherunerfährt man nur, was ſchon bekannt war, nemlich,
daß die liſche Regierung ſich auf Verlangen der franzöſi
ſchen dazu verſtanden hat, daß eine gemiſchte Kommiſſion
niedergeſetzt werden ſoll, zur Unterſuchung, ob ſich nicht zur
Unterdrückung des Sklavenhandels andere wirkſame Mittel

auffinden jaſſen, als die in dem Durchſuchungsrecht gegebe
nen. England hält inzwiſchen das Princip feſt, und wird,
falls die Kommiſſion keine ſolchen Mittel vorzuſchlagen wiſ

ſen ſollte, von den Verträgen von 1831 und 1833 nicht ab
weichen. Mit der gemiſchten Kommiſſion zu deren Mit-
glied abſeiten Frankreichs der Herzog von Broglie ernannt
iſt wird ſomit nur Zeit gewonnen; die Frage ſelbſt bleibt
ſchwebend.

Am 6. Februar ward in Deptford an der Themſe der
„Terrible“ vom Stapel gelaſſen das großte Kriegsdampf
boot der britiſchen Marine. Es iſt 246 Fuß lang, 42 Fuß
in der Mitte breit, und die dafür beſtimmten Dampfmaſchi-
nen ſind von 800facher Pferdekraft. An der Stelle des Werfts,
wo dieſes Schiff gebaut worden ſoll ſogleich der Bau eines
zweiten gleich großen, des „„Odin begonnen werden. So
iſt es der Regierung Ernſt mit ihrer in der Thronrede ange
kundigten Verſtärkung der Flotte.

Briefe aus Trapezunt melden die Ankunft des Miſſio-
närs Wolff in Erzerum am 10. Januar.

Spanien
Madrid, d. 8. Febr. Der Kongreß hat geſtern das Ge

ſetz zur Unterdrückung des Sklavenhandels angenommen.
Es heißt, die Regierung werde den Kortes vorſchlagen, die
noch unverkauften geiſtlichen Guter dem Klerus wieder zu-
ſtellen zu laſſen. Die Reue kommt etwas ſpaät. Bei
der merklichen Zunahme der Bankgeſchafte in dieſer Haupt-
t geht man damit um, ein neues Borſengebäude zu er
richten.

Türkei.
Konſtantinopel, 29. Januar. Daß es dem Miniſte-

rium, nach der ihm vom Sultan gewordenen etwas herben
Mahnung (am 12. Januar), jetzt Ernſt iſt, Etwas fur die
Wohlfahrt des Landes zu thun dafur ſprechen zwei neue, von
ihm dieſe Woche getroffene Maßregeln. Die eine iſt die Er-
richtung einer Nationalbank. Bereits iſt unter dem Prä
ſidium des Finanzminiſters eine Commiſſion, beſtehend aus
dem Handelsminiſter den beiden Banquiers der Pforte, HH.
Baltazzi und Alleon, und mehrern armeniſchen Sarafen (Ban-
quiers), ernannt worden um über die Grundlagen zu bera-
then, auf welchen dieſes Etabliſſement beruhen ſoll. Die andre
iſt die Einfuührung des in dem Hattiſcherif von Gulhane im
J. 1840 ausgeſprochenen neuen Adminiſtrativſyſtems
fur die Provinzen in den Paſchaliks Erzerum, Diarbekr und
Janina. Jn dieſen drei Provinzen war der Hattiſcherif nicht
verkündet und das neue Syſtem ausnahmsweiſe nicht einge-
führt worden. Jn ihnen war, wie fruher, die Executivge-
walt und Adminiſtration in den Haänden des Paſchas ver
eint geblieben. Sie wurden von ihren mit großen Vollmach-
ten faſt unumſchränkt regierenden Gouverneurs bis jetzt
ganz nach dem alten Brauche verwaltet. Die Pforte hat
bereits drei Defterdars (höhere Finanzbeamte) fur dieſe Pro
vinzen ernannt.

Vermiſchtes.
London, d. 11. Febr. Die „Shipping Gazette

des Kaps der guten Hoffnung zeigt an, daß eine andere
Guanoinſel mit Namen Madagas in der SaldanhaBay auf
der Weſtkuſte der Kapkolonie entdeckt worden ſei. Jchaboe
iſt beinahe geleert von dieſem Dünger, deſſen letzte Ladun-
gen in Liverpool den Preis von 10 Pfund per Tonne
(70 preuß. Thlr. pr. 20 Etnr.) aufbrachten.

Der Zerſtoörer der Portlandvaſe iſt zu zwei Monat
Korrectionshaus verurtheilt worden. Der Gegenſtand kam
am 12. d. im Unterhaus vor es ſoll ein Geſetz gegeben wer
den um durch Androhung geeigneter Strafe der Beſchädl
gung oder Zerſtörung von Kunſtwerken vorzubauen.



Bruſſel. Die Anſtalt von Seraing ſcheint ſeit el
niger Zeit ihren frühern Flor nicht nur wieder zu erlangen,
ſondern noch zu uberbieten, denn ungeachtet der breiten
Grundlage, auf welcher ihr Grunder ſie errichtet, ſieht ſich
die Geſellſchaft, in dieſem großen Induſtriellen gefolgt, ge
nöthigt, ſie noch zu erweitern, um den Beſtellungen aus der
Fremde zu genügen. Schon iſt ein dritter Hochofen in Feuer,
die Zahl der Puddlingsöfen fur die Eiſenfabrik iſt von 15
auf 25, die der Coaksoööfen von 35 auf 48 gebracht worden.
Jhr Erzeugniß, welches früher nur höchſtens 140,000 Kil.
wöchentlich betrug, ſteigt jetzt zu der enormen Summe von
300,000 Kil. Auch die weitern Werkſtätten dieſes Etabliſſe
ments haben an Thatigkeit zugenommen, und die daraus
kommenden Maſchinen behaupten den Ruf, der ſich an den
Namen John Cockerill knupft. Wie Bayern, ſo weiß auch
Oeſterreich ſie zu ſchätzen. Dieſe Regierung hatte kurzlich
20 Locomotiven daſelbſt beſtellt, die gegen andre aus den
Werkſtätten der berühmten Stephenſon, Norris und Majer
wettkämpfen ſollten ſie haben in mehrern Verſuchen den er
ſten Rang behauptet. Auch hat die oſtreichiſche Regierung
ihre Zufriedenheit eben durch eine neue Beſtellung von zwölf
Maſchinen an den Tag gelegt.

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 15. Febr. (Rach Miſpeln.)
Weizen 31 685 Gerſte 24 25Roggen Hafer 14 16 e
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Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 19. bis 20. Febr.

Jm Kronprinzen Die Hrrnu. Kaufl. Lucanus a. Mainz, Ehrenberg
a. Würzburg. Hr. Dr. phil. Stephan u. Hr. Maler Bertram a.
Dresden. Die Hrru. Kaufl. Hausmann a. Chaurx de Fonds Alberti
a. Hannover Schmidt u. Gerhardt a. Leipzig Berthold a. Mün-
den. Die Hrru. Lieut. v. Asfeld u. v. Krügern a. Potsdam.

Stadt Zürch Hr. Landrath von Frieſen a. Rammelburg. Hr. Graf
v. Stollberg a. Wernigerode. Hr. Major a. D. v. Büren a. Leipzig.
Hr. Kaufm. Rupert a. Kaſſel. Hr. Gutsbeſ. Döring m. Gem. a. Po-
ſen. Hr. OAmtm. Brandis m. Fam. a. Lauchſtedt. Hr. Ritterguts
beſ. Bobe a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Münchhof a. Nordhauſen,
Brinken a. Halberſtadt, Puſch a. Breslau, Wimmel a. Berlin,
Schulz a. Leipzig Meyer a. Mogdeburg u Frenkel a. Braunſchweig.

Engliſcher Hof Hr. Major Glatzſch a. Erfurt. Hr. Poſthalter Apel
a. Alsleben. Hr. Jngentieur Schnabel a. Warſchau. Hr. Partik.
Jungmann a. Weimar. Die Hrrn. Kaufl. Martini a. Elberfeld,
Schaller a. Würzburg.

Goldnen Ring Hr. OAmtm. Nebelang a. Helfta. Die Hrru. Amtl.
Schmidt a. Schaafſtedt, Bernhardy a. Wolfach. Die Hrry., Kaufl.
Freymuth a. Königslutter, Prieſen a. Neuſtadt.

3 Schwänen Hr. Tanzlehrer Eberwein a. Rudolſtadt.
Schmidt a. Barby. Hr. Gutsbeſ. Meſſow a. Danzig.

Schwarzen Bär: Hr. Weinhändler Gläſer a. Mainz.
ſchäftsm. Weyland a. Mühlhauſen.

Stadt Hamburg Hr. Amtm. Harsleben a. Kökeritz.
Scharre a Erfurt.
Gutsbeſ. Serwotsky a. Königsberg.

Hr. Kaufm.

Hr. Ge
Hr. Kaufm. Martin a. Dresden.

Hr. Fabrik.
Hr. Kaufm. Sauerbrei a. Hinternach. Hr.

Hr. Hauptm. Richter a. Mer
ſeburg.

Goldnen Kugel Die brrnu. Kaufl. Herz a. Oberſtein Schoiffel a.
Lemberg. Hr. Jnſpector Börner a. Wittenberg. Hr. Oekon. Stuhr-
beck a. Rohrdorf.

Zur Eiſenbahn Hr. Hüttenbeſ. Beninghaus a. Thale. Die Hrru.
Kaufl. Scheffler a. Stettin Helling a. Berlin Richter a. Hamburg.Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.

am 19. Februar: 39 Zoll unter 0. tersburg.
Hr. Rentier Becker a. Eilenburg. Hr. von Scolemski a. St. Pe-

Heute, Freitag den 21. d. M.,
Abends 6 Uhr,

Verſammlung der

Singakademieim Saale des Kronprinzen.
Die geehrten Mitglieder werden erſucht,
ſich recht zahlreich und pünktlich einzufinden.

Der Vorſtand des Muſikvereins.
ScGSGSGSRGGSAIYSTVVSGGGGGOSSOC..ſceeo,tTHgu s

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Geſtern verlobten wir unſere Kinder
Charlotte und Wilhelm, die wir der
Gewogenheit lieber Freunde angelegentlichſt
empfehlen.

Hettſtedt, den 17. Februar 1845.
Eiſenhuth. Protze.

Bekanntmachungen.
Dem vielseitig ausgesprochenen

Wunsche des musikliebenden Publi-
kums gern entsprechend, beabsichti-
gen wir noch drei grosse Concerte im
Hötel zur Kisenbahn, das erste am
27. d. AIts., zu geben, zu deren ge-
neigter Subscription die Listen in je-
nem Hötel und bei Herrn Kitzing
ausliegen.

Stadtmusikchor,

Holz-Auetion.
Dienstags den 25. Febr. c. Vormittags

9 Uhr, ſollen in dem Schkönaer Ritter-
guts-Forſte, im Diſtrikt des Murchelgehaues,
unmittelbar am Rittergut Schkoönga- Röſaer-
Wege, uber 400 Stuck Kiefern zu Bau-
holz 2c. ſtehend, meiſtbietend verkauſt wer-
den. Bei der Erſtehung muß Theil
des Kaufgeldes, das ubrige binnen 4 Wo-
chen entrichtet ſein.

Schköna, den 17. Febr. 1845.
Kohlmann, Forſter.

Baierſchen Sahnenkäſe,
feine Sardellen große Neunaugen, alles
delikat und auffallend billig, alle Sorten
der beſten Heringe ſehr wohlfeil, in friſcher
Zuſendung, empfiehlt die Heringshandlung
bei Boltze.

10 Centner guter Kopf Kleeſaamen,
1 Centner hochwachſende Rubenkerne ſind
zu verkaufen bei Siebenhühner in Rum-
pin.

FarinZucker à d 3 Sgr. bei
Guſtav Winkelmann,

Halle, Strohhof.

Zwei neumilchende Kuühe verkauft das
Rittergut Canena.

Hausverkauf.
Mein in der Hohethorſtraße belegenes

brauberechtigtes Wohnhaus mit Thorfahrt,
Scheune Stallung fur 12 Pferde und
kleinem Garten, will ich aus freier Hand
verkaufen. Käufer können ſich täglich bei
mir melden.

Eisleben, den 18. Febr. 1845.
Wittwe Jndermann.

e

Jn 14 Tagen erſcheinen:
Evangeliſche

Confirmationusſcheine
mit Bibelſprüchen und Liederverſen, dem
Mittelpunkte der chriſtlichen Heilelehre ent
nommen, ingleichen mit biliſchen Bildern.

Ausgewählt und geordnet von
Fr. Ahlfeld,

Paſtor zu Dorf Alsleben a. S.
in der lithographiſchen Anſtalt von

Leopold Gaſt,
Halle, Alter Markt Nr. 543.

Ein Hofknecht, welcher mit Pferden
umzugehen weiß, findet zum 1. April d. J.
einen Dienſt auf dem Vorwerke Granau.

H. Bartels.
-7

6 Centner guter Kopf-Kleeſaamen lie-
gen zum Verkauf bei Oehmike in Rum-
pin.



Für die gewerkſchaftlichen Hutten zu
Leimbach und Gottesbelohnung ſoll
eine Quantität von circa 10 bis 1500 Schock
Wellholz (das Schock im trocknen Zuſtande
von 2 Centner Schwere) in einzelnen Par-
thien von 500 Schock, auf dem Wege der
Licitation von dem Mindeſtfordernden ange
kauft werden.

Als Termin dazu iſt
der 6. März c. Vormittags 11 Uhr auf

dem Rathskeller zu Wippra
anberaumt worden und wollen ſich Liefe-
rungsluſtige zu dem bezeichneten Termine
und Orte einfinden. Die Bedingungen wer-
den daſelbſt bekannt gemacht werden.

Eisleben, am 18. Februar 1845.
Der Kohlenfactor

Beſchoren.
Da ich jetzt in das Civilfach ubergetre-

ten bin, ſo ſage ich hiermit der sten Kom
pagnie des 27ſten Landwehr- Regiments ein
derzliches Lebewohl, und wuünſche, daß es
Jedem ſowohl im Militär, als im Civil-
verhältniſſe, recht wohl und gut ergehen
möge. Alle betreffenden Meldungen ſind
von jetzt an beim Hrn. Unteroffizier Graff
(großer Schlamm Nr. 959 a) zu machen.

Luüdecke,
fruherer BezirksFeldwebel.

Ein großer, weißer, langhaäriger Huh-
nerhund, mit braunem Behang, auf den
Namen „Pollux“ hörend, iſt entlaufen. Der
jenige, welcher denſelben in der goldnen
Kugel hierſelbſt abliefert, erhält eine ange-
meſſ ne Belohnung.

Oekonomielehrlings-Geſuch.
Auf ein Rittergut wird ein Lehrling, mit

den nöthigen Schulkenntniſſen verſehen, zum
ſofortigen Antritt und unter ſehr annehm-
baren Bedingungen geſucht. Das Nahere

bei Opitz in Halle,Rathhausgaſſe Nr. 250.

So eben iſt bei Fr. Volckmar in
Leipzig erſchienen und in Halle bei
Lippert Schmidt zu finden:

Praktiſche Bedenken gegen den Verſuch,
eine ſogenannte Apoſtoliſch-katholiſche
Kirche in Deutſchland zu ſtiften, von
Joh. Sporſchil. Preis: geh. 5 Ngr.

n DAJ

Einen Lehrling braucht der Schuhmacher
Tempel, Barfüßerſtraße Nr. 171.

8

Halle, Montag den 24. Februar 1845

Vocal- und Instrumental-Coneert
im Saale des Kronprinzen,

gegeben von

Guſtav Nauenburg.
Programm.Erſter Theil: 1) Ouverture von Beethoven. 2) Der Graf von Habsburg,

Ballade von F. Schiller, componirt von C. Löwe, vorgetragen vom Concertgeber.
3) Concert fur die Clarinette von Reiſſiger, vorgetragen von Herrn Teich-
mann. 4) Zwei Geſange von F. Schubert und R. Franz, vorgetragen vom Con
certgeber.

Zweiter Theil 1) Variationen fur die Violine von David, vorgetragen
von Hrn. Hugo Zahn, Schuler des Concertmeiſters David in Leipzig.

langen Die drei Liebchen, Ballade von Hoffmann, componirt von Speier, vorge-
3) Variationen fur die Flöte von Heine meier, vorgetra-

4) Große Concertarie von Decker, vorgetragen vom
tragen vom Concertgeber.
gen von Herrn Wilſchauer.
Concertgeber.

2) Auf Ver-

Billets à 10 Sgr. ſind noch bis Sonntag in der Wohnung des Concertgebers,
Rathhausgaſſe Nr. 232 und durch den Concertdiener Muller zu bekommen;

Anfang des Concerts: 6 Uhr.koſtet das Billet 15 Sgr.
ſpaterhin

Patchouli, feinstes Parfüm, bei
F. A. Hering.

F. A. IIering.
Böymiſche Golderbſen, dottergelb und

ſchön von Geſchmack, und naturgrune Erb-
ſen empfiehlt zum Kochen und Saen

Fr. Schluter, gr. Steinſtraße.

2 Stuck alte Windofen nebſt Röhre ſte-
hen zum Verkauf bei

Beck, Pfannenſchmidt.

Ofenröhren und Ofenthuren ſind ſtets
vorräthig, ſowie überhaupt alle in Schwarz
blech einſchlagende Artikel werden ſchnell
und punktlich beſorgt bei

Beck, Pfannenſchmidt.

Altes Eiſen und alte Platten kauft ſtets
Beck, Pfannenſchmidt.
Schmeerſtraße Nr. 484.

Einen Lehrling ſucht Lachmund, Schnei-
dermeiſter, in der Brüderſtraße Nr. 219.

Schnee und Eis fährt gern und billig
weg Eckert, Klausſtraße.

Zu vermiethen.
Der Speiſe- und Tanzſaal des Wiefen-

hauſes bei Querfurt, nebſt Saalſtube,
die Stube Nr. 1, desgleichen 3 Stuben
fur Handelsleute, ſoll auf die Dauer vom
2ten Oſterfeiertage an bis mit dem Zten
Wieſentage, den 1. März d. J. Mittags
11 Uhr öffentlich im Wieſenhauſe an den
Beſtbietenden vermiethet werden. Die
Hauptbedingung iſt, die Hälfte der Pach
tung im Termine anzuzahlen, die zweite
Hälfte am ten Wieſentage. Die übrigen
Bedingungen werden im Termine ſelbſt be
kannt gemacht werden.

Gaſthaus zum Wieſenhaufe,
den 3. Febr. 1845.

Voigt.

W Eine ganz vorzuglich gute Stand
buchſe nebſt Windbüchſe iſt zu verkaufen
Halle, Schimmelgaſſe Nr. 1542.

Jager Fiſcher.

Dreihundert Thaler liegen auszuleihen
bereit. Nahere Auskunft giebt der Schuh
machermeiſter Schaal im Roſenbaum.

e nn2—27
Eine perfekte Köchin wird geſucht; das

Nähere erfährt man Moritzkirchhof Nr. 606
1 Treppe hoch.
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